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enkalender 
Juli Tarnmus Bemerkan1 

Sonntag 20 22 

Montag 21 23 

Dienstag 22 24 

Mittwoch 23 25 

Donnerstag 24 26 

Freitag 25 27 

Samstag 26 28 r::i,::ir.:, 
win:i 

Büro-Möbel 

Flach-, Steh-, Sitz- und Roll-Pulte 
Rolljalousie-u. Rktenschränke, Bücherschränke 

Stühle, Sessel, Hocker 
PrivAI-Kontor-Einrichtungcn 

S. GUTMANN, München, Dienerstr.14/1. 

·······························1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
H In unseren gronen 11 
:: Spezial• 11.btellungen : 
•• •• 
•• unterhalten wir stets eine •• 
:: reiöbe J\uswahl preiswerter II 
•• Gebrauchs-u. Luxusartikel •• 
:: zu vorteilhaftem Einkauf II .. •: :: · Hermann Tletz :. .. •: 
:: München :. 
•• •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

~-J:;;~ P. Winkler alle 

Klaviere Stimmungen Reparaturen 

1 1 1 1 

Helmhauserst•. 19. 

Streng 1w:, Streng 

RESTAURANT KOHN 
DAMENSTIFTSTRASSE 6/1 

(bitte auf die Adresse zu achten) 
10 Min. vom Hauptbahnhof 

Gut bürgerliche Speisen 
Für Studenten in größeren Abteilungen ermäßigte 

Preise. - Rechtzeitige Anmeldung erbeten. 
Telephon 9356. Inhaberin RIFKA KOHN. 
e~DODOODDU.e 

AUSSTELLUNG 
vornehmer, gediegener 

Sp•••e-, N•rr•n• uad Ich•••· 
••••••·••n••chlun9en und Einzel
möbel, Antiquititen, Kleinkunst usw. 

Verkauf: SCHOLZ, 
Matraistraße 9, Eclte Promenadeplatz 
Laden. Geötrnet 9-½l und 3-7 Uhr. 

DIS beste WilSCbmlllel 
ohne Chlor 

J\lleinvertrieb : 

MßX 0BERBRUNNER, MONCHEN 
PRUL HEYSESTR. 17 TELEPHON-RUF 8468 

Haben Sie? 
Suchen Sie? 

Bin lfaus 

z u 
Dann wenden Sie sich 
vertrauensvoll an : 

Eine Villa 
Bin Gut 

oder Geschält u. s. w. 
kaufen oder verkaufen? 

S ACKERMANN Immobilien • Mu·· NCHEN SendllncertorplatzS /1 
• , Vermittlung, , Fernsprecher 51 4 87 
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Nationalkulturelle H.utonomie. 
Von Leo Rosenberg. 

Die nationalkultu ,relle Autonomie der jüdischen 
Volksminderheiten im europäischen Osten ist 
durch den Zusatzvertrar.: mit den neuentstandenen 
östlichen Staaten in ihrem wesentlichen Inhalt 
aus Wunsch Tatsache g-eworden. früher, als auch 
ein Optimist erwarten durfte. und in einer Weise, 
die an Nachdrücklichkeit nichts zu wünschen üb
rig- läßt. Nachdem die Bestimmung-en über den 
Schutz der nationalen Minderheiten zum ersten 
Male im Friedensvertrag- mit Deutsch-Österreich , 
zur Feststellung- g-elang-t waren und auf einer zur 
Entgegennahme des Einspruchs der Herren Bra
tianu und Paderewski anberaumten g-eheimen VoH
sitzuug der Friedenskonferenz vom 31. Mai d. J. 
die letzteren nach einer entscheidenden Anheim
stellung Wilsons und recht energischen Eröffnung
Clei_nenceaus klein beig-eben mußten. darf die 
Akt10n als abgeschlossen 11:elten. Was wir noch 
vor Vierteljahresfrist an dieser Stelle als Wfrk
lichkeit von morgen beg-rüßen durften. ist numehr 
Wirklichkeit von heute. Der neunte Artikel des 
V e r t r a g s m i t Po I e n . unter den Herr Pa
derewski den ursprünsrlich wohl für andere 
Zwecke mitsrebrachten brillantenen Siesrel setzen 
mußte. behandelt das ö ff e n I i c 'h e U n t e r -
r i c h t s w es e n nichtpoLnischer Staatsbürsrer im 
neuen Reiche. Den Kindern dieser Staatsansre
hörisren darf in Elementarschulen Unterricht in 
ihrer eisrenen Sprache erteilt werden. In Städten 
und Distrikten, wo eine beträchtliche Anzahl ool
nischer Staatsansrehörisrer wohnt. die einer völki
schen, religiösen und sprachlichen Minderheit an
gehören, soll diesen Minoritäten ein ansremessener 
Anteil an Erträgen uncJI Verwendung der Summen 
gesichert werden. die aus öffentlichen Mitteln von 
städtischen und anderen Budgets zum Zwecke der 
Erziehunsr. der Relisrion oder Wohltätisrkeit bei
getrasren werden sollten. Ohne nun diese sranze 
Formulierunsr als erschöpfend und unserem natio
nalen Forderungsprosrramm restlos entsprechend 
zu betrachten, muß doch gesasrt werden. daß sie 
das Wesentliche umschließt. Sie enthält die staat
liche Anerkennunsr des jüdischen Schulwesens auf 
Grund d'er jüdischen Sprache und den Anspruch 
aui seine staatliche Unterhaltunsr. Die Anerken
nunsr der Nationalschute und des Rechtes auf deren 
Unterhaltunsr aus öffentlichen Mitteln bedeutet die 
Anerkennunsr der iüdischen Nation als Rechtsper
sönlichkeit und der nationalen Institutionen als 
Gebilde öffentlichen Rechtes. Ein diplomatischer 
Traktat unterscheidet sich von einem theoretischen 
dadurch, daß es bei ihm mehr auf Kürze als auf 
Würze und auf Praktische Festsetzunsren mehr als 
auf ideelle FeststeUunsren ankommt. Auch wenn 
man diese Erfahrung berücksichtig-t. muß man 
sagen, daß die Formulierum.r der Minderheitsrechte 
im Polenvertrag- ein Muster von Knappheit ist. 

' Die Unzuläng-lichkeit und Stückwerkartigkeit der 
Formulierung- dürfte freilich nicht aHein auf tak
tische und sachliche Momente. sondern vor allem 
wohl auch auf mangelhafte 2.Tundsätzliche Klarheit 

zurückzuführen sein. Klarheit über Inhalt und 
Ausmaß dieser von uns sreforderten „national
kulturellen Autonomie" war bei den Männern des 
Viererrates umso weniger vorauszusetzen. als sie 
ia auch in unserer eigenen Mitte kaum besteht. 
Uns dünkt, es ist hohe Zeit. daß wir im eigenen 
Lager über die nationalen Gesrenwartsforderungen. 
die ja nunmehr zum wesentlichen Teil Tat
s ach e n sind, und über die Grundlagen unserer 
künftigen nationalen Lebensg-esta ltung in der Dia
spora zu voller Klarheit gelangen. 

Was ist nationalkulturelle Autonomie? 
Die nationalkulturelle Autonomie erstrebt die 

volle rechtliche Sicherung der na
tionalen Interessen der jüdischen 
V o I k s min d er h e i t. Diese wird erreicht: 
1. Durch die staatsrechtliche Anerkennung der iü
dischen Nation als Minderheitsnation. 2. Durcll 
Anerkennung der bestehenden iiidischen Gemein
den als obli;rntorische Volksgemeinden (Minder
heitsgemeinden). 3. Durch verfassungsmäßigen 
Schutz dieser Minderheitsrech te als oolitische 
Grundrechte . 4. Durch Einbeziehung der natio
nalen (kulturellen und auch besonderen wirtschaft
lichen) Angelesrenheiten in den Zuständigkeitskreis 
der nationalen Minderheitsgemeinden. 5. Durch 
Einführung- des nationalen Besteuerungsrechtes 
und der verhältnismäßigen Beamtunir. 

Von grundlegender Bedeut ung ist natürlichi die 
staatsrechtliche Konstituierung- der jüdischen 
Minderheitsnation. So Jang-e diese nicht erfolgt 
ist. hängen Gemeinde und Erziehung-swesen, und 
seien sie auch noch so fundiert und in ihren Ein
zelrechten gesichert. in der Luft. Der Feststellung 
des Personenbestandes der jüdischen Volksminder
heit liegen die Listen der bestehenden Kultussre
meinde ats die jüdische Matrike l zugrunde. wobei 
dem einzelnen das Aus t r i t t s r e c h t vorbe
halten hi'eibt. Das Er k I ä r u n g s Prinzip, wonach 
die Zugehörigkeit zur jüdischen Nation von einer 
ausdrücklichen Willenskundgebung- abhängen soll. 
das im allgemeinen von Bernatzik und in bezug
auf die jüdische Minderheitsverfassunsr von Oppen
heimer und dem Entwurf der Poale-Zion vorge
sehen wird. ist mit Rücksicht auf die bekannten 
Methoden polnischer Wahlpolitik abzulehnen. An 
seine Stell'e tritt das n e g a t i v e Erklärunsrsprin
zip, wie es in klarer Weise auf der Konferenz der 
russischen Zionisten von 1917 formuliert worden 
ist: .. Der jüdischen Nationalität gehört jeder Jude 
an, der nicht seinen Austritt aus dem Judentum 
erklärt hat und keiner anderen Konfession ange
hört." Wir Juden sind ia in bezug auf die Evidenz
haltung- unseres nationalen Personenbestandes von 
anderen Minderheiten dadurch in 11:roßem Vorteil, 
daß das Moment der eingestandenen Glaubens
zug-ehörigkeit eine I ü c k e n I o s e Erfassung des
selben ermöglicht. Mit Phrasen wie Reaktion. 
Konfessionalismus verschone man uns: es handelt 
sich bloß um ein äußerliches Organisationsprinzip. 
Also die jüdischen Gemeindelisten bilden den iüdi
schen Kataster. Nun dje Gemeinden selbst. · Die 
Umwandlung der Kultusgemeinden in Volksge
meinden geht am besten in der Weise vor sich. 
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daß die eiR"entlkhen rituellen Ansre!el[enheiten in 
einer besonderen, dem Rabbinat unterstehenden 
Verwaltunl[sabteilung zusammensrefaßt werden, 
die von der der Kultur- und Wirtschaftsansrelegen
heiten strenl[ zu scheiden ist. (So ireschieht es ia 
auch in der staatlichen Verwaltung.) Was unter 
Kulturanirelegenheiten zu verstehen ist. braucht 
nicht erst lanR" und breit erörtert werden. Es ist 
die volle AnerkennunR" der iüdischen Sprache im 
Schul-, Gerichts- und Verwaltumrswesen. Was 
das Schulwesen anlanR"t. so handelt es sich um 
Anerkennunl[ der jüdischen Volkssprache und der 
hebräischen Nationalsprache als Vortragssprachen; . 
die Bevorzugunir der ersteren oder der letzteren 
in den einzelnen Fällen ist eine rein innerjüdische 
Angelegenheit, die niemand sonst anireht. Dies, 
wie der ganze innere Ausbau unseres nationalen 
Unterrichtswesens ist jeder st:iatlichen Ein
mischunl[ entzogen. Von der Erörterunir dieser 
Punkte kann also in diesem Rahmen von vorn
herein abR"esehen werden. Daß das nationale 
Schulwes ·en nicht bloß Elementar-. sondern auch 
Mittel :-, Iioch- und Fachschulen umschließt. ist 
selbstverständlich. Was die Anerkennunir der jü
dischen Sprache in der Rechtssprechunir betrifft. 
so ergibt sich die Berechtisrnnir dieser Forderung 
schon aus rein praktischen Erwägungen. Eine in 
einer Stärke von 50-90 Prozent siedelnde Minder
heit hat natürlichen Anspruch darauf. in ihrer 
Sprache gerichtet zu werden. zumal wenn ihre 
Angehörig-en ausreichende Kenntnis der offiziellen 
Mehrheitssprache nicht besitzen. Dies ist bei 
mindestens 90 Prozent aller polnischen und irali
zischen Juden .der Fall. die nicht mehr polnisch: 
verstehen, al~ es zur notdürftigen Verständigunir 
mit dem kaufenden polnischen Bauer erforderlich 
ist. Man weiß. welche schweren Nachteile der 
sprachenunkundiR"en Partei durch die Dolmetscher
wirtschaft oft erwachsen können und in der Straf
rechtssprechunR" kann ein schlecht anirebrachtes, 
mißverstandenes Wort verhängnisvoll werden. So 
mancher Justizmord an Juden in Polen und Ga
lizien dürfte darauf zurückzuführen sein. Die 
praktische Durchführunl[ dieser Forderunir wird 
umso leichter sein. als ja den Juden ein Anspruch 
auf prozentuelle BeamtunR" auch im Gerichtswesen 
unzweifelhaft zusteht; von einem iüdischen Richter 
darf natürlichJ Kenntnis der jüdischen Sprache ohne 
weiteres vorausgesetzt werden. In Städten mit 
gemischtsprachiger BevölkerunR" müssen eben 
Minderheits- uncl Mehrheitssprache gleichberech
tigt sein. Dies irilt für das gesamte Verwaltungs
wesen. Die Wichtigkeit .ia Notwendiirkeit der 
Einbeziehung der besonderen jüdischen Wirtschafts. 
angelesrenheiten in den Aufgabenkreis der auto
nomen jüdischen Gemeinde liegt auf der ttand. 
Ein wirksamer Schutz der iüdischen wirtschaft
lichen Interessen ist nur durch eine orsranisierte 
jüdische Aktion möglich. die eben von der iüdi
schen Gemeinschaft ausgehen muß. In der schon 
durch die rein wirtschaftlichen Aktionen und Be
wegungen der Mehrheitsnation lebensgefährlich 
bedrohten jüdischen Wirtschaftsstellunsr in Po
len ist eine derartige zentralisierte iüdische Gegen
und Schutzaktion R"eradezu eine Lebensnotwendig
keit. Es wird sich vor aHem um den Ausbau eines 
iüdischen Genossenschaftswesens (des Kredit-. 
Verbrauchs- und Wohnung-swesens) handeln. Dann 
aber auch um das weite Gebiet sozialer Fürsorge 
und zuletzt des eiirentliohen Armen- und· Wohl
tätigkeitswesens. An spezifisch-jüdischen Wirt
schaftsfraS<en und Nöten fehlt es wahrlich kaum: 
es sind dies dieselben Fral!'.en. von denen der' 
„Pinkas" der alten „Vierländerspende" voll ist 

und die seither keine LösunR", sondern wachsende 
Verschärfung und Verschlimmerung erfahren 
.haben. All diesen Aufaaben ist die Gemeinde 
in ganz anderem Maße gewachsen a'ls Einzelne 
oder Privatverbände. und ein wohlverstandener 
Gemeindesozialismus ist in der iüdischen Über
lieferung und in der jüdischen Sozialethik tief ver
ankert. Der so weit gespannte Rahmen der Ge
meindekompedenz hat aber eine entsprechende 
LeistunS<sfähiS<keit der jüdischen Gemeinde zur 
VoraussetzunS<: eine resrelrechte finanzwirtschaft. 
Das nationale Besteuerung-srecht ist Grundlage und 
Abschluß des· nationalen Rechtssystems. Die 
Steuerhoheit der Minderheitsnation umschließt den 
Anspruch sowohl auf staatliche ZuweisunR" von 
Steuermitteln als auch auf das Recht der Besteue
rung- der eiS<enen Nationsgenossen. 

Man sieht: die Fassung nationa ·JI k u 1 tu r e 11 e 
Autonomie ist nicht ganz genau 1• Die nationale 
Autonomie erstreckt sich mit Notwendigkeit auch 
auf Rechte und Aufaaben o o I i t i s c her und· 
wirtschaftlicher Natur. Man erkennt eben auch. 
daß die Bestimm unsren des Fr i e d e n s v er -
trage s m i t Po I e n im wesentlichen die Ku 1-
t ur au t o n o m i e ins AuS<e fassen. (Die fest
leirnngen hinsichtlich des S o n n t a R" s h an de I s 
und der Sabbatheilig-ung-. von so au ß er o r d e n t -
1 i c h e r wirtschaftlicher Bedeutung sie auch sind. 
fallen in die Sphäre religiöser. nicht nationaler 
GleichberechtiS<ung.) Da die Autonomie des natio
nalen Schulwesens tatsächlich die Wirbelsäule 
des ganzen nationalen Rechtssystems darstellt. 
das ttauptstück, das nicht allein praktisch das 
wichtigste und grundlegendste ist, sondern auch 
das andere v o n s e I b s t voraussetzt, so läge zur 
BesorS<nis kein Grund, wenn wir nicht aus dem 
Bericht C 1 au de Monte f i o r es in den .• Anirlo 
Jewish Association" erfahren hätten, daß die 
n a t i o n a I e K u r i e der Juden in Polen von der 
Friedenskonferenz abgelehnt worden sei. Iierr 
Claude Montefiore ist allerdings als ttaupt der 
englischen Assimilation und Genosse des bekann
ten Denkschriftkünstlers Lucien Wolf trotz des 
schönen NamensklanS<es kein KronzeuS<e; sein 
Wunsch könnte den Tatsachen etwas vorausgeeilt 
sein. Wer A sagt, muß auch B sagen, und ein 
staatsrechtlich und verfassungsmäßig anerkanntes 
Schulwesen hat eine staatsmäßig- und verfassungs
mäßig anerkannte jüdische Nation zur Voraus
setzung-, Die vom VertraR" vorg-esehene ZuweisunR" 
staatlichen SteuerS<eldes für das jüdische Schuj
wesen könnte sonst mit der VermerkunR" zurück
gehen: Adressat unbekannt. 

Schutz der Minderheiten. 
1A:uszug aus dem von den Polen 

unterzeichneten Vertrag mit den 
A 11 i i er t e n. 

Das Kopenhagener Zionistische Büro veröffent
licht die Bestimmungen über den Schutz der Mino
ritäten in Polen, die in den Vertrag zwischen den 
alliierten Mächten und Polen aufgenommen wur
den. Der Vertrag ist von Polen bereits unter
zeichnet worden. 

Artikel 1. Polen verbürS<t sich dafür. daß die 
in den Artikel zwei bis acht dieses Kapitels ent-
1haltenen BestimmunS<en als fundamentale Gesetze 
anerkannt sind, daß kein Gesetz. keine VerfüS<unsr 
und keinerl ·ei offizielle ttandlunR" im Widerspruch 
zu den BestimmunS<en stehen oder ein Hindernis 
für sie sein dürfen, daß kein Gesetz, keine Ver
füg-unsr und keinerlei offiziel1le ttandlung mehr Gel
tunsr haben wird', als sie. 
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Artikel 2. Die POinische Regierung verpflichtet 
sich, allen Einwohnern ohne Bedingung der Ge
burt, Nationalität. Sprache. Rasse oder Religion 
umfassenden uncf völligen Schutz ihrer Freiheit zu 
gewähren. Alle Einwohner Polens haben das 
Recht der freien. sowohl öffentlichen, als privaten 
Ausübung ied!en Glaubens. jeder Reli!tion und ieder 
Glaubenslehre. deren Ausübung mit der öffent
lichen Ordnung und den guten Sitten nicht unver
einbar ist. 

Artikel 3. Polen anerkennt als polnische Staats
:.i.ngehörige vollen Rechtes und ohne irgend eine 
f'ormalität die deutschen. österreichischen. umrn
rischen oder russischen Staatsangehörigen. die am 
Tage des Inkrafttretens d'es gegenwärfü?:en Ver
trages in demjenigen Gebiete wohnen. das auf 
Grundl der geg-enseitigen Verträge mit Deutschland. 
Österreich. Ungarn undl Rußland a'l1s Teil von 
Polen erklärt ist oder wird. aber unter dem Vor
behalt jeder Anwendung d'er genannten gegen
seitigen Verträge aui Personen. die später. an 
einem bestimmten Datum. auf diesem Gebiet an
sässig sind. Jedoch sollen die oben bezeichneten 
Personen im Alter von über 18 Jahren das Recht 
haben, innerhalb der in den g-enannten Verträgen 
vorgesehenen Bedingungen für jede andere Staats
ang-ehörigkeit. die ihnen offen sein wird. zu op
tieren. Qie Option des Ehemannes !hat dieienig-e 
der Frau zur Folge und! die Option der Eltern ist 
für ihre Kinder im Alter von unter 18 Jahren 
gültig. Diejenigen Personen. die das Recht der 
vorstehenden Option ausireübt haben. müssen nach 
Ablauf von zwölf Monaten und sofern der Frie
densvertrag mit Deutschland nicht geg-enteilige 
Verfüguni,ren enthält. ihren Wohnsitz in deni'enigen 
Staat verlegen. für den sie optiert haben. · Sie 
haben das Recht. das unbewegliche Vermögen. 
das sie besitzen, in polnischem Gebiete auizube
wahren. sie können ihr Vermögen und ihre beweg
liche liabe jeder Art wegschaffen. Es d'arf ihnen 
aus diesem Anlaß keinerlei Ausgangszoll auferlegt 
werden. 

Artikel' 4. Polen anerkennt als polnische Staats
angehörige vollen Rechtes undl ohne irgend welche 
Formalität dieienig-en Personen deutscher. öster
reichischer oder russischer Staatsangehörigkeit. 
die auf ·dem besagten Territorium von Eltern g-e
boren sind!, die zur Zeit d'es Inkrafttretens des 
gegenwärtig-eo Vertrag-es noch dort wohnten. 
selbst wenn sie selber d'ort nicht wohnen. Jedoch 
können diese Personen währendl der dem Inkraft
treten des gegenwärtigen Vertrages folgenden 
zwei Jahre vor den kompetenten polnischen Be
hörden des Landes, in dem sie wohnen. erklären. 
daß sie auf die POinische Staatsangehörigkeit ver
zichten und! sie hören dann auf. als polnische 
Staatsangehörige angesehen zu werden. In dieser 
Beziehung wird' die Erklärung des Ehemannes für 
seine Ehefrau und dieienige der Eltern für ihre 
Kinder im Alter von unter 18 Jahren Gültigkeit 
haben. 

Artikel 5. Polen verpflichtet sich, der Ausübung 
des Optionsrechtes. das in den abg-eschlossenen 
und abzuschließenden Verträgen der alliierten und 
assozierten Mächte mit Deutschland. Österreich, 
Ungarn oder Rußland vorsresehen ist. kein Hinder
nis zu bereiten und den Interessierten zu gestatten. 
die polnische Staatsangehörigkeit zu erwerben 
oder nicht. 

Artikel 6. Die oolnische Staatsangehörig-keit soll 
vollen Rec.htes durch die einzig-e Tatsache der 
Geburt aul polnischem Territorium von ieder Per
son erworben werden. die sich nicht auf eine 
Staatsangehörigkeit stützen kann. 

Artikel 7. Alle POinischen Staatsangehörig-en 
sind vor dem Gesetze gleich und' genießen die 
gleichen bürgerlichen und politischen Rechte ohne 
Unterscheidung von Rasse, Sprache oder Religion. 
Der Unterschied der Relig-ion. des Glaubens oder 
der Konfession darf keinem polnischen Staats
angehörig-en hinderlich sein in bezug auf den Ge
nuß bürl,('erlicher und politischer Rechte. insbe
sondere für die Zulassung zu öffentlichen Ämtern. 
Dienst- und Ehrenstellungen. oder bei der Aus
übung der verschiedenen Berufe und Gewerbe
Arten. Es darf keinerlei Beschränkung des freien 
Gebrauches irgend einer Sprache durch alle pol
nischen Staatsangehörigen geben. !.owohl im Pri
vatverkehr, wie in liandels-Verbindungen. sei es 
in Angeleg-enheiten der ReHS!ion. d'er Presse oder 
Publikationen jeder Art. oder in öffentlichen Ver
sammlungen . Ungeachtet der Festsetzung- einer 
offiziellen Sprache durch die polnische Regierung, 
sollen an die POinischen Staatsangehörig-en mit 
einer anderen Sprache. als der polnischen. ange
messene Erleichterungen in bezug auf den münd
lichen oder schriftlichen Gebrauch ihrer Sprache 
vor den Gerichtshöfen gewährt werden. 

Artikel 8. Diejenigen polnischen Staatsange
hörigen. drie einer völkischen, religiösen oder 
sprachlichen Minorität ang-ehören. genießen die 
gleiche Behandlung- undl die g-leichen rechtlichen 
und tatsächlichen Garantien. wie die anderen POi
nischen Staatsang-ehörigen. So haben insbeson
dere das g-leiche Recht. auf ihre Kosten W cihl
fahrtseinrichtungen, reli!tiöse oder soziale Institu
tionen, Schulen und andere Erziehungs-Anstalten 
zu gründen. zu l1eiten und zu überwachen mit dem 
Rechte, dort von ihrer eig-enen Sprache freien 
Gebrauch zu machen und dort ihre Religion frei 
auszuüben. 

Artiket 9. In bezu2' auf das öffentliche Unter
richtswesen gewährt die polnische Regierung- in 
denjenigen Städten und Distrikten. wo eine be
trächtliche Anzaht von polnischen Staatsange
hörigen mit einer anderen Sprache als der pol
nischen wohnen, ang-emessene Erleichterung-en. um 
zu sichern. daß in den Elementarschulen den Kin
dern dieser polnischen Staatsang-ehörigen In ihrer 
eigenen Sprache Unterricht erteilt wird. Diese 
Bestimmung verhindert die polnische Regierung 
nicht daran. den Unterricht in der POinischen 
Sprache in den besagten Schulen obligatorisch , zu 
machen. In den Städten und Distrikten, wo eine 
beträchtliche Anzahl v.on polnischen Staatsange
hörigen wohnen. die einer völki!>chen. re!ig-iösen 
o<ler sprachlichen Minorität angehören. soll ctiesen 
Minoritäten ein ang-emessener Anteil an den Er
träg-en und an der Verwendung der Summen ge
sichert sein. die aus öffentlichen Mitteln von den 
städtischen oder anderen Budgets zum Zwecke 
der Erziehung, Religion od'er Wohltätigkeit beige
tragen werden soHten. Die Bestimmungen dieses 
Artikels sind auf die POinischen Staatsangehörig-en 
deutscher Sprache nur in den Gebieten Polens 
anwendbar, die am 1. Aug;ust 1914 deutsches Ter
ritorium waren. 

Artikel 10. Von cfen iüdischen Gemeinden in 
Polen eing-esetzte lokale Schul-Komitees werden 
unter der allg-emeinen Kontrolle d·es Staates die 
Verteilung des proportioneUen Teiles der Gelder. 
die aus öffentlichen Mitteln gemäß dem Artikel 9 
für die jüdischen Schulen bestimmt sindl. ebenso 
wie die Org-anisation und die Leitung dieser 
Schulen. sichern. 

Die Anordnungen von Artikel 9 bezüg-lich des 
Gebrauches der Sprachen in den Schulen sind auf 
die besagten Schulen anwendbar. 
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Artikel 11. Die Juden können nicht zu irgend 
welchen Handlungen gezwungen werden. die ihren 
Sabbath verletzen und d'ürfen nicht irgend! eine 
Entrechtung erleid'en. wenn sie es ablehnen. am 

. Sabbath vor dem Gericht zu erscheinen oder ge
richtliche Handlurnren zu begehen. Jedoch befreit 
diese Bestimmung die Juden nicht von der allen 
polnischen Staatsangehörigen auferlegten Ver
pflichtung in bezul! auf die Notwendigkeit des 
Militärdienstes für die nationale Verteid'igum: oder 
für die Erhaltung d.er öffentlichen Ordnung. 
Polen erklärt seine Absicht. sich davon zu ent: 
halten. alhremeine oder lokale Wahlen auszu
schreiben oder gutzuhe.ißen, die an einem Sonn
abend stattfinden. Keinerlei Einschreibung für 
Wahlen oder andere darf obligatorisch'. an einem 
Sabbath stattfinden. 

Artikel 12. Polen anerkennt. d<>ß in dem Maße, 
wie die Bestimmungen d'er vorstehenden Artike l 
Personen betreffen. die Minoritäten der Rasse. 
der Religion oder der Sprache ansrehören. diese 
Bestimmungen Verpflichtungen von internationalem 
Interesse bilden und daß sie unter die Garantie des 
Völkerbundes gestellt werden. Sie können nicht 
geändert werden ohne die Zustimmung der Majo
rität des Rates des Völkerbundes. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika. Groß
britannien, Frankreich. Italien und! J auan ver
pflichten sich, ihre Zustimung zll! ieder Änderunll: 
d·er erwähnten Artikel. die in gebührender Form 
durch eine Majorität des Rates d'es Völkerbundes 
beschlossen werden sollte. nicht zu verweigern. 
Po len erklärt sichi damit einver standen. d'aß jedes 
Mitglied! des Rates des Völkerbundes das Recht 
hat. dem Rat jede Übertretumr oder die Gefahr 
einer Übertretung ir11:end einer dieser Verpflich
tungen anzuzeigen und daß der Rat in solcher 
Weise einschreiten und solche Instruktionen geben 
kann. die den Umständen nach angemessen und 
wirksam sein werden . Polen erklärt sich außer
dem damit einverstanden. daß im Falle einer Mei
nungsverschiedenheit in rechtlichen und tatsäch
lichen Fragen betreffs dieser Artikel zwischen der 
polnischen Regierung und den alliierten und asso
ziierten Großmächten oder jeder anderen Macht, 
die Mitglied des Rates des Völkerbundes ist. diese 
Meinungsverschiedenheit als eine Differenz von 
internationalem Charakter gemäß den Bestim
mungen von Artikel 14 des Vertrages des Völker
bundes betrachtet werden wird. 

Die polnische Regierung ist damit einverstanden. 
daß jede Differenz dieser Art. wenn die Gegen
partei es verlangt, vor den ständigen Gerichtshof 
gebracht wird. Die Entscheidung des ständigen 
Gerichtshofes ist ohne Berufung und hat dieselbe 
Gewalt und denselben Wert. wie eine Entschei
dung, die gemäß dem Artikel 12 des Völkerbund
Vertrages getroffen ist. 

Denkschrift der jüdischen Dele• 
gationen in Paris über den Schutz 

der nationalen Minderheiten. 
Das „Comite des Delegations Juiives aupres de 

la Conference de Ja Paix" .hat am 12. Juni eine 
in französischer und englischer Sprache abge
faßte Denkschrift über den Schutz der Minder
heiten und die Schadenersatzforderungen für die 
Pogromopfer der F r i e d' e n s k o n f e r e n z über
reicht. Wir sind nunmehr in d'er Lage, diese 
Denkschrift, die in ihrem wichtigsten Teile bereits 
End'e Apri11 den Friedensdelegationen Amerikas, 
Englands, Frankreichs und Italiens zur Kenntn is 

gebracht wurde und als Gruncllage der seitherigen 
Verhandlungen diente. im authentischen Wortlaut 
zu veröffentlichen. 

An ihre Exzellenzen 
den Herrn Präsidenten und eile Herren Delegierten 

d'er Friedenskonferenz! 

Das „Comite des Delegations aupres de ia Con
ference de 1a Paix". welches im Namen der ver
schiedenen unterzeichneten Organisationen hantlelt 
und für 9 Millionen Juden eintritt, hat die Ehre. 
Ihnen nachstehende Vorschläge zui unterbreiten. 
die den Schutz der verschiedenen nationalen. 
religiösen, ethnischen oder sprachlichen Minoritä
ten Bulgariens. Estlands, Finnlands. Griechenlands. 
Litauens. Polens. Rumäniens, Ruß'liands. Tschecho
Slovakiens, der Ukraine. Jugoslaviens und anderer 
Länder Ost- oder ZentraL-Europas zum Gegen
stand haben und bittet Sie. sie irefälligst in die 
betreffenden Friedensverträsre einzubeziehen, wel
che den Niederschlag Ihrer Beschlüsse bilden. 
wobei das Recht vorbehalten bleiben soll. alb die
jenigen Modifikationen vorzuschlasren. welche mit 
Rücksicht auf die speziellen Bedingungen. die in 
mehreren der oben aufgeführtetJJ Länder bestehen, 
notwendig werd'en könnten. 

I. 
Staat . . . übernimmt den allierten und asso

zierten Mächten gegenüber nachstehende Ver
pflichtungen, deren internationalen Charakter er 
anerkennt und! der Geric:h'tsbarkeit der Liga der 
Nationen unterste!H. 

§ 1. Ohne irgend welche rechtliche oder an
dere Verfahren anerkennt und erklärt der Staat 
•.• als vollberechtigte Bürger: 

a) aUe Personen. welche auf dem Territorium. 
das durch diesen Vertrag dem Staate . . . zu
erkannt wurde. geboren sind!. welche bisher in 
keinem anderen Lande naturalisiert worden sind 
und welche zu irgend! einer Epoche seit dlem 
1. Alugust 1909 aui diesem Territorium residiert 
haben oder domizfüert waren, oder welche ihre 
Verbindungen mit diesem Territorium seit dem 
angeführten Datum durch Paß bewahrt h'aben. 
der ihnen durch den jetzigen oder früheren Staat 
ausgefolgt wurde; 

b) alle Personen. welche dieses Territorium am 
1. August 1914 bewohnten; 

c) alle Personen. welche später in ... geboren 
werden und dessen Gerichtsbarkeit unterstehen . 

Jeder. der zu d'en Kategorien a) und: b) irehört. 
kann im Verlaufe von 2 Jahren nach d'em Inkraft
treten des gegenwärfüren Vertrages für seine 
frühere Bürgerschaft optieren. 

§ 2. Staat . . . erklärt. daß alle seine Bürger 
gleiche zivile, religiöse. nationale und politische 
Rechte irenießen werden ohne Unterschied der 
Geburt, der Rasse, der Nationalit ät. der Sprache 
oder der Religion und verpflichtet sich. d'as Leben, 
die Freiheit und dJas Eiirentum aller seiner Ein
wohner zu schützen und ihnen Freiheit zuzusichern 
in allem was die Religion betrifft und die nach 
Außen hin freie Ausübung des damit verbundenen 
Kultus. 

§ 3. Keines der oben angeführten Rechte kann 
vermindert werd'en. kein Ausschluß, keine Un
fähigkeit oder Beschränkunir kann durc!I das Ge
setz oder auf andere Weise aus Rassen-, Natio
nalitäts - oder Religionsgründen ausgesprochen 
werden. noch kann der 1rleiche Schutz der Rechte 
irgendl jemandem verweigert werden. Alle gegen
teiligen Gesetze. Dekrete oder Verfü1rnngen sind 
hiermit widerrufen. 
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§ 4. Das Recht einer Person, sicn der Sprache 
oder der Sprachen einer nationalen Minderheit 
des Staates . . . im Handel, Privatgebrauch, 
öffentlichen Versammlungen und in d'er Presse. 
ebenso wie vor den verschiedenen Gerichtshöfen 
zu bedienen. sei es mündlich oder schriftlich, 
kann nicht · beschränkt werden; keine nationale 
Minderheit kann gehindert werden. siclr ihrer 
Sprache in Schulen oder anderen Instituteru zu 
bedienen. noch kann die Gültigkeit eines Aktes 
oder eines Dokumentes mit Rücksicht auf die 
Sprache. in der es verfaßt ist. in Frage gestellt 
werd'en. Die Schulen, welche sich der Sprache 
einer nationalen Minderheit bedienen. genießen. 
vorausgesetzt daß ihr Programm dem alhrnmein 
angenommenen Prol1,'ramm entspricht. die gleichen 
Rechte wie die anderen Schulen gleichen Grades. 
ALle bestehenden, den Sprachgebrauch betref.fen
den Beschränkuniren. sind! widerrufen. 

Staat ... anerkennt die verschiedenen nationa
len Minderheiten seiner Bevölkerung als ebenso 
viele verschiedene und autonome Org-anisationen 
bildend. welche als solche gleiche Rechte haben. 
Schuten und andere religiöse. :Erziehungs-. Wohl
täfürkeits- und soziale Institutionen zw g-ründen 
undl zu verwalten. 

Jeder kann durch eine ausdrückliche Erklärung
aus der Minderh!eit. welcher er angehört. aus
treten. 

Nach d'em Wortlaut der Artikel dieses Kapitels 
bHdet die jüdische Bevölkerunir von • . . eine 
nationale Mindlerheit. welche ~lfo Rechte. die da
rin ang-eführt sind, genießt. 

§ 6. Staat ... g-enehmigt. daß je nachdem die 
Errichtung und der Unterhalt der Sch'ulen und 
anderer Religions-. Erziehungs-. Wohltätigkeits
oder so.zialer Institutionen zu Lasten eines Staa
tes. Departements. Gemeinde oder eines anderen 
Budgets gehen. die auis öffentlichen Fonds bezahlt 
werden, jeder nationalen Minderheit eine PTO
portionelle Quote dieser Fonds i.rewährt wird~ die 
jeweils in dem betreffenden Gebiet nach dem 
Verhältnis der Ziffer der Minorität zur Global
ziffer der Bevö'ltkerung zugestimmt w'irdL Außer
dem haben die Organe ieder nationalen Minorität 
das Recht. den Mitgliedern dieser Minorität ob
ligatorische Steuern aufzuleiren. 

§ 7. Staat ... erkennt jeder nationalen Minder
heit das Recht zu, in einer gewissen Proportion 
zur Bildung- der verschiedenen Wahlkorporationen 
des Staates. des Departements. tler Gemein:d'e oder 
anderer Korporationen beizutragen. Diese Pro
portion wird in jedem Bezirk bestimmt durch das 
numerische Verhältnis der Minderheit zur Ge
samtziffer dler Bevölkerung-. Diese Vertreter 
werden durch unabhängig-e Wahlkollegien i.rewählt 
oder durch andere g-leiche Methlod'en. welche die
sen Minoritäten die s:-l~ic.he nationale PTooortio
nelle Vertretung sichert. 

§ 8. Die Personen. welche einen anderen Tag 
als den Sonntag zum Ruhetas:-haben. können nicht 
gezwungen werden. an diesem Tage oder an ihren 
anderen Feiertagen eine Arbeit zu verrichten. 
welche ihre Religionsgesetze als Ver~ehen be
zeichnen; sie sind auch1 nicht gehind'ert. an einem 
Sonntag- oder an andieren Festtasren ihren Ge
schäften nachzugeh 'en. 

§ 9. Staat ... anerkennt. daß die vo11erwähnten 
Verpflichtungen einen integrierenden Bestantlteil 
seiner konstitutionellen Gesetz1rebunsr als Rechts
erklärung bilden, die weder durch ein Gesetz 
noch durch: eine Verfüsrun11: od'er eine offiziellie 
Aktion eine Beschränkung erleiden oder im Wi
derspruch stehen dürfen; insoweit die besa1rten 

Verpflichtungen berührt werden. bleiben Gesetze. 
Ver1ügun1ren oder offizielle Aktionen ohne Gültig
keit und Wirkulll;. Keine der vorangegani.renen 
Bestimmungen kann ohne Genehmig-ung der Liga 
der Nationen geändert werden. 

§ 10 enthält die Bestimmunsr. daß jede nationale 
Minorität bei Verletzung- oder Nichtausführung der 
aufgezählten Bestimmuni.ren das Recht hat. ihre 
Beschiwerde d'em Völkerbund zu unterbreiten. 

II. 
Alle Signatare des 1regenwärtig-en Vertrasres. 

von dem dieses Kapitel einen Teili bildet. ebenso 
wie jede durch Verletzuni.r oder durch Nichtein
haltung einer d.er Bestimmun1ren des ireg-enwär
tigen Vertral1,'es geschädhrte Minorität. sind er
mächtigt, ihre Reklamationen in der vonreschrie
benen Form der Liga der Nationen oder jedem 
anderen Tribunal. welches durch diese Liga er
richtet wird. zu unterbreiten. 

Genehmigen Sie, Herr Präsld 'ent und! Herren 
Delegierte. den Ausdruck uns·eres Vertrauens in 
Ihre Gefühle der Gerechtigkeit uud die Versiche
rung, unserer ausi.rezeichneten Hochachtuniz:. 

Im Namen des Comite Juives aupres de la Con
ference de la Paix, d'as aus Vertretern der nach
stehenden Länder undi Orsranisationen zusammen
gesetzt ist: Amerika. Vereinig-te Staa
ten: Jüdischer Kongreß von Amerika. Am e -
r i k a. Kanada : Jüdischer Kongreß von Ka
nada. 0 s t g a l i z i e n : Jüdischer Nationalrat. 
I t a l i e n : Komitee der Gemeinden. Zionistische 
Föderation. Rabbiner-Verband. Pa •b ä s t in a : 
Konstituierende jüdische Versammlung, Po 1 e n: 
·Jüdischer' Nationalrat. Rumänien : Zionisti
sche Föderation. Union der einheimischen Israe
liten und Poale-Zionistische Union. R u ß I a n d : 
Jüdischer Nationalrat. T s c h e c h o - SI o v a k e i: 
Jüdischer Nationalrat. Ukraine: Jüdische Na
tionalversammlung. 0 r g a n i s a t i o n e n : Ame
rikanisches Jüdisches. Komitee. Bnai Brith. Zioni
stische Organisation. Schriftliche Man -
date: Griechenhndl (Saloniki), Sie
benbürgen und 1 Bukowina. 

Präsidium des Comites: 
Präs i d i um de s Comites : Präsid ·ent: 

Julian W. Mack; Vi2epräsidenten: Louis MarshaU. 
Leon Reich, Israel Rosoff. Nahum Sokolow. Me
nahem Ussischkin; Mitglied! des' Präsidiums: 
Harry Cutler; Generalsekretär: Leo Motzkin. 

Denkschrift zur Be2ründun2 der Vorschlä2e. 
Die vorangegangenen Vorschläge bezwecken. 

den Bevölkeruni.ren der kürzlich neusregründeten 
oder vergrößerten Staaten in Europa, mit ent
sprechenden konstitutionell.en Garantien und mit 
eventueller Sanktion durch die Liga der Nationen 
foli.rende Rechte zu sichern: 

1. Bürgerliche. reli,z:iöse und oolitische Freiheit 
für die Individuen; 

2. Organisations- und Entwicklung-srecht für die 
nationalen Minderheiten; 

3. Grundsätzliche Gleicheit für die Individu~n 
und die nationalen Minderheiten. 

1. Um die Rechte der ersten Gruppe sicher
zustellen, ist es wesentlich. daß der Vertrag- selbst 
die Bürgerrechte verleiht. so wie sie in ~ 1 de
finiert worden sind; sonst würden. wie dies nach 
1878 vorgekommen ist. 11:roße Massen, welche 
einen gerechten Anspruch auf ihre Rechte haben. 
dieser beraubt bleiben. 

Die Geschichte der Juden in Rumänien ist hier
für ein typisches Beisoiel. Vierzil!: Jahre lang hat 
Rumänien die Rechte. welche der Berliner Vertrag
den Juden sichern wollte. entschieden ignoriert 
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und! wähl'end dieser Periode hat es nicht awfg-ehört, 
seine Unterdrückung- zu verstärken. Ohne Über
treibung- kann gesaitt werden. d'aß höchstens 1000 
Juden von d'en 250 000 in Rumänien lebenden 
Juden ihre Naturalisation erhalten haben und dies 
nur durch spezielle le!>('islative Akte, die die ein
zige erlaubte Methode der Naturafü;ation waren. 
obgleich die Mächte beschlossen hatten. daß alle 
Juden en bloc Bünrer werden sollten. Ein kürz
lich erlassenes Gesetz. welches ihnen die Büriser
rechte zu gewähren vorR"ibt. ist TruR'. Dieses 
Gesetz verlangt ebenfalls die individuell'e Natura
lisation. verbunden mit Bed'inR"ungen. die unmög
lich zu erfüllen sind, und! deren Durchführurnr nur 
auf eine Periode von 3 Monaten beschränkt ist. 

Die in Paragraphen 2 und 3 aufl/:ezählten Rechte 
bilden das Minimum. das nötig ist. damit die Ein
wohner dieser Länder ihre Freiheit ohne Belästi
gung isenießen können. 

Paragraph 4, welcher sich auf die Sprachen
rechte in den Ländern bezieht. wo heterosrene 
Völker leben. ist von besonderer Wichtisrkeit, weil 
d'iese Völker leidenschaiftlich an ihrer eisrnnen 
Sprache hängen und würde das Verbot, sich: ihrer 
Sprache zu bedienen. für sie nichts weniger als 
eine schwere Einbuße bedeuten und sie mit einer 
legalen lnkapazität treffen . 

2. Die Paragraphen 5. 6 und 7 enthalten die 
wesentlichen Garantien der Rechte der nationalen 
Minderheiten. Die verschiedenen in Frage kom
menden Länder, welche nicht wie die Völker 
Westeuropas eine homogene Bevölkerung haben, 
waren - und, werden stets. wenn man dort Kon
flikt- und Kriegszustände vermeiden will - Na-
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tionalitäten-Pöderationen sein. welche zusammen 
den Staat bilden. 

Wenn die national 'en Minderheitsrechte diesen 
Nationalitäten. welche denselben Staat bilden. nicht 
gesichert werden, bleibt keine andere Alternative. 
als sie der Herrschaft der mächtigsten nationalen 
Gruppe zu1 unterwerfen. Das unaustleibliche Re
sultat wäre nicht allein eine Vernichtunsr der Mi
norität. sondern ein ununterbrochener Kriegs
zustand. der wieder einmal R"anz Europa und! selbst 
Amerika in einen mörderischen Konflikt ver
wickeln könnte. 

Ohne diese Minoritätsrechte würden die Juden. 
die Ukrainer, die Litauer und andere Völker Ge
fahr laufen. im Innern der neuen polnischen. ru
mänischen u. a. Staaten ihre alte Zivilisation ver
nichtet, ihre Schulen zerstört und: ihre Sprache 
unterdrückt zu sehen. Mit einem Wort. sie wür
den srenötjgt sein. ihre vollständige Auflösung mit 
Resignation hinzunehmen. 

Die Rechte, welche sielt auf die Erziehung und 
auf die Relisrion beziehen undl welche im Para
graph 5 spezifiziert sind, verlangen zu ihrer Siche
rung. daß die diversen interessierten Minoritäten. 
so wie es im Paragraph 6 vorgesehen ist. eine 
proportionelle Quote der öffentlichen Gelder er
halten. welche zu den im besa1rten Para1rraphen 
spezifizi,erten Zwecken Verwendunis finden. An
derenfalls würden die Gruppen. welche sich in der 
Minderheit befinden, durch Steuern verpflichtet. 
zum Unterhalt der Schulen und; anderen Unter
richtsanstalten der Maiorität beizutrasren. während 
andererseits die Sorge der nationalen Erhaltung 
.ihnen die Pflicht auferlegen würde. mit ihren pri
vaten Mitteln den Unterhalt ihrer Schulen und 
Unterrichtsanstalten zu bestreiten. 

Aber die Paragraphen 5 urrdJ 6 allein können 
nic.ht Sicherheit und Schutz d'er individuellen so
wohl als nationalen Rechte, welche and!eren Ortes 
spezifiziert sind', garantieren, weil diese Rechte 
unter diesen Umständen von der Ausübung der 
politischen Rechte d'er nationalen Minderheits
vertretunsr abhänsren. wie es der ParaITTaPh 7 vor
sieht. Nur durch, diese Garantie können die an
deren geforderten Rechte verteidigt und! wirklich 
durch fried:Nche und legale Mittel erhalten werden. 
Ein wirklich patriotisches Gefühl wird sich durch! 
diese Maßnahme bei den Bürgern entwickeln un.d 
das gegenseitige Mißtrauen. welches unvermeid
lich zu Kriegen führt, wirdJ zerstreut. 

Artikel 8 berührt ein Thema'. welches sowohl 
vom Standpunkt der relil!iösen Freiheit wie auch 
der ökonomischen Gleichheit von außerordent
licher Wichtisrkeit ist. Es bezieht sich auf das. 
was man als Sabbat-Frage zw bezeichnen pflesrt 
und betrifft diejenigen. welche einen anderen Tasr. 
als den Sonntasr. als Ruhetag betrachten. Die 
Juden z. B. bilden annähernd 14 Prozent der pol
nischen Bevölkerunsr. Sie halten den Samstag ein. 
Sie hindern, am Sonntag ihren Geschäften nach
zugehen, würde bedeuten, ihnen ein Sechstel ihrer 
ökonomischen Betätigungsmösrlichkeit rauben. wo
raus sich für sie ein schwerwie1tender Nachteil 
im Existenzkampfe er11:ebeni würde. Daß die Ju
den nicht gezwungen sind, den Tasr zu profanieren. 
d'en sie und ihre Vorfahren Jahrhunderte Jan!( al'S 
einen heilisren Tag- respektiert haben, ist im üb
rigen ein Prinzip, das mit iedem Gerechforkeits
gefühl im Einklang steht. 

Die Errichtung der Liga der Nationen wird den 
so ve'rliehenen Rechten eine internationale Sa"nk
tion sichern. Auf diese Weise wird! es ein Tri
bunal geben. das fähig ist. den neu 11:egründeten 
oder vergrößerten Staaten die Beachtung der Ver-
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Pflichtung-en aufzuerlegen. die sie automatisch ein
gegangen sind. 

Zugunsten der neun Millionen Juden derjenigen 
Länder. welche jetzt politisch rekonstituiert wer
den müssen. fordern wir, daß ihnen dieser Frei
heitscharter garantiert wird. ebenso wie allen an
deren Einwohnern dieser Länd'er. und daß ihnen 
eine vollständige Emanzipation und die Möglichkeit 
voller Entwicklung gesichert wird. Jahrhunderte 
hindurch sind sie der elementarsten menschlichen 
Rechte beraubt, einer unerträglichen Bedrückung 
und einem widrigen Ausnahmeregime unterworfen 
gewesen. Wenn zu einer Zeit. wo ilie Welt sich 
auf einer Basis der Gerechfü,keit und Freiheit 
rekonstituiert, die nationalen Minderheiten allein 
dieser Wohltaten beraubt sein sollten. würde die 
lfoffnungslosigkeit ihres Schicksals die Grenzen 
des Tragischen übersteigen. 

Literarisches Echo 
Hermann Bahir's neuer Roman: 

Die Rotte Korahs. 
Selten habe ich ein Buch so rasch gelesen wie 

dieses. Sozusagen in einem Zug. Also ein span
nender Roman? Nichts weniger als das oder we
nigstens. was man so zu nennen pfleg-t. Es gibt 
keinerlei spannenden Vorg-än!le .in diesem Roman, 
eigentl'ich überhaupt keine Vorgänge. Die lfand-
1.ung ist nur notdürftig- so weit durchgeführt, um 
die Rahmen für die vielen Diskussionen zu bilden. 
die Inhalt dieses Buch'es sind und - seine 
Schwäche, um dies gleich vorweg zu nehmen. 
Bahr gestaltet nicht die Dinge, die er zeig-en will, 
indem seine Menschen sie wenigstens im Roman 
e r I e b e n • sondern er läßt sie darüber ,reden. 
von der ersten bis zur letzten Seite geschieht 
nichts von BeJ,ang. als daß die Personen des Ro
mans reden. Über alles möi:rliche. über KriW und 
Re1igion. · über Theater und Gesellschaft, über 
Kunst und Rasse, besonders acber allermeist über 
Juden und Judenfrage. Über diese und noch an
dere Dinge wird' unendlich viel 1reredet und, wie 
sichs bei Hermann Bahr von selbst versteht, un
endlich gescheit geredet. Es ist d'er reine Disku
tierklub, dabei werden aber diese Diskussionen 
in einem Tempo geführt. sprechen d!iese Menschen 
mit einer Hast und Intensität - das Tempo- der 
Zeit wird auf diese Weise treffend dargestellt -
daß man. so man am Thema interessiert ist. nicht 
i-0skommt, vor die Di!>kussion. das heißt das Buch 
zu Ende ist. Die Diskussionsredner. will sagen die 
Personen des Romans sind neben dem eigentlich 
recht mißlungene Helden. dem Baron Ferilinand 
Drzic, der völlig passiv ist und nur die Auf
ga,be zu haben - scheint. anzuhören. was ihm 
die anderen sag-en. der Zionist Dr. Beer. der 
Berufsantisemit Neitlinger und etliche Gelegen
heitsantisemiten. Noch ein paar Personen. 
Vater und Großvater d'es Helden und sogar 
dessen Geliebte und schließliche Gattin spielen 
eine recht nebensächliche Rolle. Viel wichtiger 
ist Jason, der Typ des erfolgreichen. skrupel
losen Geldjuden. der selbst zwar nicht handelnd 
auftritt, von dem aber immer wieder erzählt 
wird. Jason macht alles. Jason macht d'en Krieg, 
Jason wird den Frieden machen. Jason macht 
Österreich, denn er kauft und, kauft und kauft. 
Jason hier und Jason dort und' überall. So raison
niert der Antisemit Heitlinger. Dieser Jason be
kennt sich! im Testament als natürlicher Vater des 
anscheinend urarischen Held·en. macht ihn zu sei-

nem Universalerben und zwingt ihn damit zu 
einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Ju
dentum. Das geschieht nun in Gesprächen mit dem 
adeligen Großvater. dem offizielLen Vater. dem 
Antisemiten Heitling-er (übrigens sind die Antise
miten mit dieser Figur miserabel behandelt) mit 
einer Fürstin. einem Domherrn und noch etlichen 
Ariern, am stärksten und häufigsten aber mit dem 
Zionisten Dr. Beer. den Ferdinand als Regiments
arzt im Felde schätzen lernte. Bahr bildet eine 
rühmliche Ausnahme unter den AUzuvielen. Juden 
und Christen. die freundlich und viel öfter feind
lich über die J udenfra~e schreiben. Jeder nimmt 
sich ein Urteil heraus. Je weniger er davon ver
steht. um so lauter und bestimmter pflegt das Ur
teil zu sein. Da ist wenig Unterschied zwischen 
Juden und Christen. In irgend einer anderen Sache 
wird sich ein anständiger Mensch nur dann öffent
lich äußern. wenn er sie einigermaßen genau 
kennt. Bloß bei dem doch warhaft nicht einfachen 
Judenproblem bilden sich die meisten ein. ihr von 
keinerlei Sachkenntnis getrübtes Urteil abgeben 
zu müssen. Hermann Bahr bildet. wie l!:esagt. 
eine der wenig-en Ausnahmen. Er hat sich offenbar 
mit der Judenfrage und mit d'em iüdischen Pro
blem in der europäischen Gesellschaft intensiv be
schäftigt. Sein Urteil ist aui tiefe Sachkenntnis ge
stützt. Deshalb kommt dem. was er sagt, stärkste 
Aufmerksamkeit zu und deshalb verdient dieses 
Buch trotz seiner großen künstlerischen Mängel 
lebhaftes Interesse. Ob Bahr Antisemit ist oder 
Judenfreund? Das ist ebensowenig- zu entschei
den, wie etwa bei Sombart oder Shakespeare. Die 
überempfindlichen Juden. denen es eine Beleidi
gung ist. wenn überhaupt vom Judentum. das zu 
verberg-en sie bemüht sincr. pie Rede ist. Wenn 
etwa Sombart allmählich wirklich Antisemit ge
worden sein sollte. der er von vornherein nicht 
war. so ist es jenen Juden zu verdenken. die wir 
g-ar nicht besonders kennzeichnen brauchen. Es 
ist die große Gemeinde des Berliner Tagblatts 
oder der Neuen Freien Presse und ähnlichen „Ju
denblätter". es sind die liberalen oder mit einem 
Bahrschen Wort, die Gesellschaftsiuden. Sie aller
dings werden Bahr einen Antisemiten schimpfen. 
wie sie seinerzeit Sombart einen nannten: von 
ihrem Standpunkt aus mit Recht. Da sie jede iüdi
sche Besonderheit leugnen, muß jeder ein Anti
semit sein. der ihre Besonderheit betont und g-ar 
ihr uniüdisches. verwässertes Judentum so rück
sichtslos geißelt, wie es Bahr hier tut. Er nennt 
sie die „Rotte Kora;hs" und läßt den Zionisten 
Beer sehr bemerkens- und beherzigenswerte 
Worte über sie sagen. belterzigenswert vor allem 
für diese - sagen wir liberale Juden. auch wenn 
sie manche Übertreibung- enthalten mög-en. Ich 
lasse zwei besonders bemerkenswerte interessante 
Absätze*) folgen. die ein Bild' von der Art der 
Auseinandersetzung-en geben, die das Buch füllen. 
Eines hätte Bahr nicht passieren dürfen. trotzdem 
es ja an Übertreibungen in seinem Buche über
haupt nicht fehlt: daß der offensichtlich mit viel 
Liebe gezeichnete Zionist Dr. Beer ein blutiger 
Chauvinist würde. mit Herrschg-elüsten über die 
anderen Völker. Bahr müßte eigentlich wissen. 
daß es so etwas im g-anzen Zionismus nicht gibt. 
daczu kennt er den Zionismus seit Iierz1 viel zu 
s:-ut. Er hat ja in der Gedenknummer dieses Blat
tes zum zehnjährigen Todestag- Iierzls - das ist 
nun gerade 5 Jahre her - selbst ZeuR"nis davon 
gegeben. Und seit Herz[ ist ihm sicher kein Zionist 

*) Wegen Platzmangel erscheinen die Auszü11;e 
erst in unserer nächsten Nummer. 
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begegnet, der nur ein Bruchteit des Chauvinismus 
besaß. mit dem er seinen Dr. Beer ausstattete. 
Viel Schönes an dieser Figur entschädigt aber für 
diesen Fehler. In fast allem was dieser Dr. Beer 
sagt, zeigt Bahr. wie tief er das jüdische Problem 
und die innere Notwendigkeit der zionistischen 
Aufgabe erfaßt hat. Ich wünsc .he dem Buch viele 
aufmerksame Leser. vor allem unter den Juden. 

J. R. 

Gemeinden- u. Vereins-Echo 
(Unaere LHer alnd zur Einsendung von M I t t e 11 u n gen aus Qe
melnden und Vereinen und von Per I an a I n a oh r I o h t e", die 
In dla1en Spalten gerne Aufnahm• finden, höfllohat eingeladen.} 

MDnchen. Anlässlich .des 1. Jahrzeittages um 
Herrn Rabbiner Dr. Werner s. And. fand am neuen 
israelitischen Friedhof eine schlichte eindrucksvolle 
Trauerfeier statt. Nachdem Herr Rabb. Dr. Bärwald 
in der Halle eine die Persönlichkeit Werners würdi
gende Gedenkrede gehalten hatte, begaben sich die 
zahlreich Anwesenden zur Grabstätte, wo Herr Ober
kantor Kirschner das EI Mole Rachmim zum Vor
trag brachte. Das Kadischgebet beschloss den Akt. 
Das Grabmal das von der Kultusgemeinde gewidmet 
wurde, ist vom Architekten Fritz Landauer entworfen 
worden; im Schmucke der hebräischen Schriftzeichen 
klingt dasselbe an die altjüdischen Steine an und 
dürfte dem Friedhof zur Zierde gereichen. 

JDdischer Turn- und Sportverein MDnchen, 
Hierdurch geben wir unseren neuen Turn- und Sport
plan bekannt: Die Herren- und Jugendabteilung 
turnt Mittwoch von 8-10 Uhr im Damenturnsaal, 
die Damenabteilung turnt Dienstag von 8-10 Uhr 
im Damenturnsaal, die Zöglingsabteilung (Knaben 
und Mädchen unter 14 bezw. 13 Jahren) Dienstag 
von 6-8 Uhr in beiden Turnsälen des Turn- und 
Sportvereins Jahn, Widenmayerstrasse. - T r a i.
n in g für Leichtathletik: Damenabt. Dienstag 
und Donnerstag von 7-8 Uhr, Herren- und Jugend
abt. Dienstag und I::o:merstag von 8-10 Uhr im 
Turn- und Sportverein Jahn, Widenmayerstrasse. 
- Fus s b a 1 J: Sonntag vormittags ab 9 Uhr und 
Mittwoch abends ab 7 Uhr auf dem Sportplatz der 
Turnerschaft in Freimann. Durch die Verlegung des 
Herrenturnens von Dienstag auf Mittwoch ist es 
auch den Mitgliedern der Leichtathletikabteilung er
möglicht der Turnabteilung beizutreten, ebenso 
können nun die Turner der Leichtathletikabteilung 
als Mitglied angehören. Wir bitten von diesen Mög
lichkeiten ausgiebigen Gebrauch zu machen und 
machen darauf aufmerksam, dass pünktliches Er
scheinen bei beiden Abteilungen unbedingt erforder
lich ist. Anmeldungen werden von den Leitern der 
beiden Abteilungen an den Übungsabenden entgegen
genommen. Die Vorstandschaft. 

Zionistische Ortssrrunoe und Ahavath-Zion Mün
chen. Montag-. den 21. Juli. abends 8 Uhr. im 
kleinen Mathildensaale. Mathild'enstraße, Vortral!: 
des Herrn V. Ch. Arlosoroff über das Thema: 
Was ist und was will der Hapoe! Hazair. 

Anmerkung der Redaktion, Wegen des erst 
kurz vor Redaktionsschluß eingelaufenen umfang
reichen hochaktuellen Materials mußten die Spen
denausweise für die nächste Nummer zurückgestellt 
werden. 

Fllr einen einiBbrigen Knnben 
wird ein Kostplatz bei gewissenhafter israeli
tischer Familie, eventuell auf dem Lande, gesucht. 

Meldungen an die Israelitische Armenpflege, 
Salvatorstraße 11 /III. 

ta ~ r&-i 

ill LOLA FRIEDRICH m 

~ J. KATZ ~ VERLOBTE 

ill STUTTGART Juli 1919 ESSLINGEN ill 
~ E3~E:3 r!J 

1··········~~i~~i~~iii~~~~:i··········1 
f Verlobte f 
! STUTTGART JULI MÜNCHEN ! i Wllhclmspl. 12 , 1919 Asamstrassc 1t f ............................................................... 

Dr. med. CARL ROTHSCHILD 
THEKLA ROTHSCHILD, geb. Katzenstein 

Vermählte 
GUNZENHAUSEN 
SCffLÜCHTERN 

MÜNCHEN 
Liebherrstr. 1 

Mittwoch, den 23. Juli 1919 abends 8 Uhr 
im kleinen Saal des Hotel Union, Barerstrasse 

Vortrag des Hrn. Siegfried Bernfeld, 
Wien, über; 

,,Das Jßdiscne Volk und seine Jugend". 
Zur Deckung der Unkosten wird ein 
Eintrittsgeld von 50 Pfennig erhoben. 
Zionistische Ortsgruppe München. 

Verb. Jüd. Studenten Jüd. Wanderhund 
,,Jordania" München. Blau-WeißMünchen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Heimgekehrter Rrieger : 
• • • empfiehlt sich zur Reparatur von • 

: UhreniederArt : • • • Grosse Uhren werden auf Wunsch abgeholt. • 
• Rasche u. zuverläss. Bedienung zugesichert. • • • • Mos. Holzmann, Uhrmacher, München • 
: Ickstattstrasse la/1 / Teleion-Ruf 27889 : • • • • 
·························~······ ,,TOG.R" 
Spezial-Geschall lllr erstklassige Edelsteio-lachblldanaen, 

Dautsclla „Iris" Perlen 
svntlletlsclle Edelsteine 
Neuzellllcllen Scllmuck 

MUnchen, Neuhauserstraße 24-
n•b•n Kaff•• FQretenhof 
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anornmn 1n1ernauon11 
Kaufln arstraBa 31/1 

Vom 20. VII. bla 26. VII. 

Paura111a 1: 

Como•See 
Vom 14. VII. bis J. IX. 

Panorama II: 

Geschlossen 

Moderne • 

• • 
ALFRED HIRSCHFELD 
MÜNCHEN, Herzog Rudolfstr. 24 

Scheitel und 
Transformationen 

zum Selbstfrisieren 
k/Jnstlerisch ausgef lihrt 

KDcben
Einrichmnuen 11.teller für Kunst-Geigenbau 
111 cedlegener prelawener 

Au1führw111 
Spezialität: Künstlerisch ausgeführte Reparaturen 

und Tonverbesserungen für Streichinstrumente 

Edoord ROD 
801111111•1 llolln- '11114 Wlrl
claaft - lbirlolltur1 - Kr.cnlll 

1\lte und neue Meistergeigen, Schülergeigen, Lauten, Gitarren und 
Mandolinen, Bögen, Futterale, ff. Saiten, la Bogenhaare sowie 
sämtliche Bestandteile. 1\nkauf alter, auch defekter Meistergeigen. 

München 
l1a111aerstr.1 P1111q1 Schnml 

Hans Edler, Geigenmacher, München 
(Sohn des F. Ch. Edler aen., Frankfurt a. M.) II 

Schäfflerstrasse 17 neben Börsen-CaM. - Fernspr~ her Nr. 25 377 

KIHVler-Heporolnren, Slimmnnoen 
Erstklassige Rualührung unter Garantie, lacbmänni1cher 

Berater bei J\nschallung eines Klaviers 

Ernst Hirstätter 
Klaviertechniker und Stimmer 

-Spezialwerkstätte 1, Klavier• u. Harmonium-Reparaturen 
Herzoiistralle SO Telephon :,1013 

• ~~~:~;.~;~! :~~;;:~i~ 
. Mal- und Zeichenutensilien 

Papierhandlung - Schreibwaren 

ff. Briefpapiere u. KUnstlerpostkarten 

••••••••••••••••••••• ! Zahn-Praxis~ i 
• Max Voelkel, Dentist • 
• Alle In du Fach elnacbllclcen Arbelle11 11acb • 
• aeaeater Methode and beater Aaafilbrune. 
• A1n11tlloh1 Patl11t11 atttt eoho111nd1t1 Behandlang, • 
• Perueaatr. 4/111 :1 Lift 1: Tel. 26381 • 

• Im B•-• WetxladoI'fe• NaoMolg••• • 

••••••••••••••••••••• 

. E. J. GottschaII 
München 

Kauti ngerstrasae 10 
Tel. 27674 

Permanente 
Ausstellung in 

Holztisch-S tänder 
lampen I Münchner 

Kunst gewerbe 
Tee· u. Vit rinen

puppen 
Spezial -Kollektion !ör 
Be leuc htungeges chiif\e 

u. Kunatgewerbe
häuser 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • . 1K . • • • • . ' . • • • • 
i J. A. Henckels 1 
• • : Zwlllinaswerk : • • • • 
: MUNCHEN : 
: Theatinerstraße Nr. 8 : 
• • • • : lrstklasslae Stahlwaren : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~lbert f5 f.inbner 1:D?Und,en 
PrielmaQerftra~e 14 

~Ud• unb StQd")engcr4te - Stomp(ette Stad")enelnrld")tungen 
.REX·, :Jrlfd")f)Q(tungd • m-pparate unb ~l4f er 

~auef)Qttungdmafd")lnen - streinmllbel 

.Conötllirtfcfloft11cfle 0erdte „ <fffentlloren • lBerfaeuge fh •He eJewer&e 

ZUBERBUHLER'S 
WINTERGARTEN CAFE 

Theatinerstraße 1 & 

Moderne illdiscbe Lilerillnr 
Neueste Lagerliste: 

Rath, Lehrbuch • • • 13.- Oettlnger, Methode und 
Abel11, Flüchtlinge • 4.- Kapitalbedarf 
Agnon, Und d. Krumme 5.- Palästinas • • hr. 2.-
Baum, Unschuld • • 7.- Oppenheim, Gemeinde· 
Bin Qorlon, l-lll.1. eigentum • • br. -.30 

Roman und :;agen 7.- Palästina und Kolonien 3.
Buber, Baalschem • • 10.- Ruppln, Zionistische 
- Nachmann. • • • 7.- Kolonie Politik br. -.30 
Buch vom poln. Juden 5.50 Hofmann, Jakobs Traum 6.
Ellot, Dcronda • • • 9.- Ostjüdische Novellen • 13.-
Qorlon, Sagen der Herz(, Judenstaat • • 2.50 

Juden • • • br. 7.- Altneuland • , • 10.-
Judaeu1, Baalschcm , 4.- Moaus zur, Chanukab . 6.
Kahn, Damonu.Phlntias 5.50 Junge Harfen ••• 5.
Karpelea, Zionsharfe • 8.- Kriegsbriefe deutscher 
Klatzkln, Problem des Juden • • • • • 3.-

modern.Judentums 9.- Blumenfeld, Zion. Betr. 1.20 
Perez, Goldene Kette • 2.- Loewe, Sprachen der 
Rosenfeld, Lieder des Juden • • • • • 2.50 

Ghetto• • • • • l4.- Roaanfeld, Nat. Selbst. 
Sohachnowltz, Jenseits 4.- Polena • • • , 2.-
- Luftmenschen 4.- Po len und Juden • 1 50 
Siegfried, Killebergerbr, 2.50 Bubar, Völkerstaaten • 1.30 
Wolbe, Major Burg 4.- Kaplun, Jüd. Sprachen. 
Zuckermann, Gedichte 3.30 Kultur Polens • • 1.
Baok, Geschichte • • 10.- Autoemanzipation , • J.20 
Brauer, Messiaaspnren Nonlg, Lösung Palast. 

br. 2 .30 Probl. • • • • • 1.20 
Buber, Jüd. Bewegung 7.- Pro Palä,tlna. • • • 1.-
Qoldmann, Drei For· Blrnbaum ,Jüd. Gemein· 

derungen d.jüdisch . schaft • • • • • -.80 
Volkes • • • br. -.60 Paquet, Jüd. Kolonie 

Jüdische Statistik • br. 4.- Palastinas !.-
Jüdischer Nationalkai. 1.20 Ellaaberg, Sagen poln. 
Rosenfeld, Po lnische Juden • • • • • 8.-

Judenfrai:e • • • 8.- Endres, Zionismus • • 3.-
Ruppln, Juden der Flachke, Der Krumme. 8.50 

Gegenwart • • • 8.- Protokoll des XV. Dele· 
Asch, Im Lande d. Väter 3.50 giertentages • • • 2 .80 
Jlskor, Gedenkbuch • 9.50 801lar, Sexualethik 1.50 
Lichthelm, Aufbau jüd. Flacher, Wirtschafts· 

Palästina. • • • -.60 geograpbie v.Syrien 6.50 
Neu eingetroffen: Dr. ArthuP Ruppin: 
Der Aufbau daa Landes Jarael. Mark S.50 

Alle anderen Werke werden stets schnell gell efert. 

.ll. Wertheimer, München 
Hebräische Buchhandlung 

Westenriederstr. 4{1 Tel. 23 8 04 

pl)otograpl)lfd)e ßebarfsartlkel 
c. Colln, mand)en 

ffans Jofefftr. 29/0 Telepl)on 31124 
oto• R,parate in gro&er "•su,afJL Pl!Uttll].J 
ms„ Papiere unb anbm BebQtfsartifeI ftllnbtg : 

efd!ltd) auf tager. CEntwidein uon Platten Wtb · 
ms. Kopien nad} i ebem einge\anbten Uegatlu. 
nftige p~otogr. arb~iten in l>e ter &sfiUlnng. 

Brenn-Hexe 
D. R. P. angemeldet (eing. Schutzmarke) D. R. G. M. 

ein Koch-, Dauerhelz-, Brat- und 
Back-Ofen ist der Retter aus Kohlen-

und Kochgasnot. 
Ein elnslgea BPlkeU ftl• einen Pfennig gentlgt 
zUJD Ankochen und vlelattlndlgen Weller
kochen von dPel LlteP Suppe. EP kooht ohne 
Aufsicht, heizt In DauerbPand und hl.lt atl.ndlg 
warme• WaaaeP, EP heizt gleichzeitig die 
Köche, kocht, brl.t, baekt, bietet als Einzelapparat voll
ständigen Ersatz für den gewöhnlichen Koehherd, Gr11deofen und 

die Kochkiste und ersetzt nach Aufsatz der Backhaube den Back· 
und Bratofen, den Dörrapparat und alle aeuzeltlichen Apparate 
zum Backoa und Braten ohne Fett. Er lat ala Kücbenherdaufsatz 
oder ala selbatändigcr Apparat mit Braunkohlen•Brlketta, Kohlen, 

Holz, Terf, Koks, Grudekoks, (Koksgries) oder mit Glühbriketts 
(bei Verwendang dieser sogar ohne Rauchabzug) 
ohne Montage fibePall vepwendbar. 

Brenn-Hexe Heiz- u. Kochofen 
9 für Jedes Wohn

zimme•, mildert die Wohnunganot duPoh Aus
nutzung von Rl.umen ohne Küche zu Famlllen
wohnungen und ePmöglloht Jedem M:ieteP eine• 
Zlmme,a Bereitung deP warmen Mahlzeiten 

Im eigenen Helm, 

Brenn • Hexe l•t unter freiem 
Himmel überall 

verwendbaP und Uefept warme Mahlzeiten dem 
Laubenkolonlsten, dem Landmann, dem Bauarbeiter, jedem, der 

fern voa häuslichen Herd im Freien tätig Ist. 

VorffihPung ohne Kaufzwang in den Ausstellungsräumen: 

Bra unDl uller 
München, Von der Tannstr.15 

Verantwortllcll fllr die Redaktion 1. V.1 Meta Moch, Manchen; fllr de• Anzei11eatei11 H. W. Stilllr, .Mllnchea, 
Druck and Verl&11 B. Heller, Buclldrackerel, Herzo1 Mustra8e, Mlncllea. 


